
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzung 

zur 2. Änderung der Satzung der Stadt Varel 

über die Erhebung eines Gästebeitrages 

(Gästebeitragssatzung) 

 

 

 
 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.11.2024 
(Nds. GVBl. 2024 Nr. 91), und der §§ 2 und 10 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Varel in 
seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 
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Artikel I 
 
Die Satzung der Stadt Varel über die Erhebung eines Gästebeitrages (Gästebeitragssatzung) vom 
17.03.2021, zuletzt geändert durch Satzung vom 07.12.2022, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
Gästebeitragspflichtige haben auf dem vorgeschriebenen Vordruck „Nordsee-Service-Card“ - 
gem. Anlage der Satzung - die zur Feststellung der Gästebeitragserhebung erforderlichen 
Auskünfte Vorund Zuname, Alter, Zugehörigkeit zur Familie, An- und Abreisetag, ggfs. Angabe 
von Ausnahme-, Befreiungs- oder Ermäßigungsgründe - soweit diese vorliegen - zu erteilen. 

 
2. § 8 Abs. 1 lit. d erhält folgende Fassung: 

 
Ein Gästeverzeichnis zu führen, in das der Name des Wohnungsgebers und die genaue 
Lagebezeichnung der Unterkunft, Vor- und Zuname der beherbergten Personen, das Alter der 
beherbergten Personen, Ausnahme-, Befreiungs- oder Ermäßigungsanteile gem. §§ 3 und 4 der 
Satzung, soweit diese vorliegen sowie An- und Abreisetag, innerhalb von 48 Stunden nach 
Ankunft des Gastes einzutragen sind. Die Durchschriften der Vordrucke „Nordsee-ServiceCard“ 
gelten als Gästeverzeichnis. Die Führung eines Gästeverzeichnisses ist erfüllt, wenn die bei 
der/dem Verpflichtete/n verbleibenden Durchschriften der Meldevordrucke vollständig, in 
fortlaufender Nummerierung und in zeitlicher Reihenfolge abgeheftet und aufbewahrt werden. 
Dies gilt auch für verschriebene oder falsch ausgefüllte Vordrucke. Nicht zur Anmeldung 
benötigte Vordrucke sind an den Tourismus-Service zurückzugeben. Diese Verpflichtungen 
gelten auch bei Onlineanmeldungen. Die Onlineanmeldungen sind als Gästeverzeichnis 
auszudrucken und nach Meldenummern und zeitlicher Reihenfolge abzuheften 

 
3. Die bisherige Anlage - Meldevordruck „Nordsee-ServiceCard“ offline - wird durch den 

nachstehenden - Meldevordruck „Nordsee-ServiceCard“ offline - ersetzt. 
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4. Die bisherige Anlage - Meldevordruck „Nordsee-ServiceCard“ online - wird durch den 

nachstehenden - Meldevordruck „Nordsee-ServiceCard“ online - ersetzt. 
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Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
 
Varel, den ………. 
 
 
Stadt Varel 
 
 
 
 
Gerd-Christian Wagner 
Bürgermeister 


